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Schattenrisse aus der österreichischen Gerichtspfiege.

NuS Böhmen,
Wcchsclgcncht.— ZvncmSverfahi'cn.— Taren nnd Stempel.

Wenn dem Wahlspruche Oesterreichs .sustitiil r«.>giiorum f»n«l!n»l?„tui!> --
durch gute Gesetzbücherüber Privat- nnd Strafrecht für sich allein schon hinrei¬
chend entsprochenwürde, so müßte man zugestehen, daß die Negierung jenen Wahl¬
spruch beinahe vollständig nachgekommensei, da sowohl das sogenannte „Allge¬
meine bürgerliche Gesetzbuch" vom 1. Juli 1811 bis auf einige geringe Schwäckeu
selbst heute noch deu Anforderungen der Zeit eutspricht, wie auch das „Gesetz über
Verbrechen" vom ö. September 1803 denen seiner Zeit wirklich entsprach.

Auch das Gesetz über Civilverfahren, die „Gerichtsordnung" vom 1. Dec. 178 l
war im Zeitpunkte semer Erlassung, so wie das Meiste, was Oesterreich dem
Gründer seiner Civilisation, dem großen Kaiser Joseph, zu verdanken hat, ein ganz
Mes Gesetz. Allein es sind seitdem volle V6 Jahre verflossen nnd ungeachtet die
veränderten Verhältnisse der neuern Zeit eine entschiedene Reform des Civilverfahrens
nöthig machten, ist jenes Gesetz während dieses so langen Zeitraums keineswegs
etwa den neuentstandenen Bedürfnissen entsprechendverbessert worden. Durch das
zahllose Heer der (über die mitunter widersinnigsten Anfragen) erschienenen, ein¬
ander theilweise sogar widersprechendenDeclaratorien, wurde die Sache gewiß
nicht besser, da letztere insbesondere sowohl den Nabnlistereien so vieler Advoca-
ten, als auch der Willkür und Saumseligkeit der Gerichtsstelleu einen freiern
Spielraum darbieten, so daß für alle Justiz ein Zustand herbeigeführt wurde,
welcher zuweilen einer vollständigen Rechtlosigkeitwenig nachgibt.

Was hilft es z. B. einem Gläubiger, selbst wenn er die verläßlichsteAussicht
hat, bei einer redlichen und geschickten Vertretung einmal zu einem, den Schnldner
zur Zahlung verpflichtenden Erkenntnisse zu gelangen, wenn diesem so zahlreiche
Mittel zu Gebote stehen, den Gläubiger durch so viele Jahre hinzuhalten, bis es
ihm gelungen ist, sein Vermögen vor diesem Gläubiger gänzlich in Sicherheit zu
bringen nnd ihn um seine Forderung zu prellen.

Ein kurzes Bild des Ganges eines Civilprozesses in Oesterreich wird Jedermann
von der Möglichkeit, so wie hierüber bei irgend einem erfahrenen und unbefan-
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genen Juristen eingezogene Erkundigungen, von der Wirklichkeit eines so
traurigen Nechtszustandes überzeugen.

Der Prozeß in Oesterreich fängt sowohl beim schriftlichen als mündlichen
Versahren (mit Ausnahme des sogenannten summarischeuoder Bcttelvrozesses, wo
es sich um nicht mehr als 200 Fl. handelt und wo die Klage auch mündlich zn
Protokoll gegeben werden kann) mit einer schriftlichen Klage an, welche zu ihrer
Erledigung, durch Gestattung der Eiurede biuueu einer, im Verhältnisse zu dem
Aufenthaltsorte des Geklagten stehenden Frist von 30—90 Tagen, in der Regel
weuigstens eines Monats bedarf. Längstens drei Tage vor Verlauf dieser gesetzlichen
Frist zur Einrede, steht es nun dem Geklagten frei, eine weitere Frist anzusuchen,
welche dem Gegner zu seiner Aeußerung zwar zugestellt werdeu muß, jedoch unge¬
achtet seiner Protestation vom Nichter bewilligt werden kann, was auch in Betreff
der noch weiter angesnchten Fristen, deren Zahl durchaus nicht beschränkt ist, der
Fall ist. Nicht selten kommen Fälle vor, wo zn einer und derselben Schrift 10
bis 20 solche Fristen angesucht, und wenn selbige gleich nicht wirklich erwirkt wer¬
den, doch für den Gegner ein Hinderniß abgebeu, um wider einen muthwilligcn
Prvzeßführer ein Contumazerkenntniß erwirken zu können. Da nämlich ein Fristgesuch
in der Regel, nicht vor vier Wochen dem Geguer zugestellt wird (was bei seiner
darauf erstatteten abschlägigen Antwort aber auch der Fall ist), so braucht ein
Fristwerber nur so vorsichtig zu seiu, außer dem seinem Gegner bereits zur Aeuße¬
rung zugestelltenFristgesuche immer noch ein mit eiuem neuen noch so lügenhaften
Grunde motivirtes weiteres Gesuch einzubringen, um hierdurch jede Contumaz
gegen sich ganz unmöglich zu machen.

Bedenkt man weiter, daß wider jedes von der ersten Instanz abgeschlagene
Gesuch recurrirt werden kann und daß besonders in Böhmen ein noch so einfacher
Recurs drei, sechs, bisweilen sogar zehn Monate braucht, ehe er Erledigung findet,
bedenkt man ferner, daß wider eine bereits bewilligte Contumaz und sogar auch
nach bereits inrotulirten Acten eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nachge¬
sucht werden kann und daß hierüber immer ans längere Zeit hin eine wiederholt
erstreckbare Tagfahrt zur Verhandlung angeordnet wird, — bedenkt man ferner,
daß die Erledigung jeder noch so einfachen Verhandlung ein bis vier Monate lang
erwartet werdeu muß, uud daß endlich gegen jede ungünstige Entscheidung immer
wieder recurrirt werden kann, so wird es Jedermann leicht erklärbar finden, daß
in Böhmen von widerrechtlicheilund muthwilligen Schuldnern jeder Prozeß viele
Jahre lang verzögert werden kaun, besonders wenn dieser obendrein zu Recursen
wider die Vorbescheidungen der Klage selbst oder zu muthwilligen Einwendungen
wegen nicht gehörigen Gerichtsstandes seine Zuflucht nimmt.

Leider kann mau alles dieses ohne Besorguiß vor einer Strafe oder auch nur
einem Verweise uugescheut wagen; denn in Oesterreich ist es erlaubt, die Gerichte
auf die frechste Weise zu belügen, während durchaus nicht einzusehen ist, warum
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ein solches sträfliches Benehmen, wodurch man überdies seinem Gegner, um
sich einen widerrechtlichenGewinn zu verschaffen, zuweilen den größten Schaden
zufügt, nicht eben so gut wie alle ähnlichen Handlungen als Betrug bestrast wer¬
den sollte.

Wir müssen übrigens bemerken, daß bei den Wechselgerichten, wenn es sich um
förmliche Wechsel handelt, ein schnelleres Verfahren stattfindet, der Art, daß gegen den
betreffenden Schuldner, ohne ihn früher erst einzuvernehmen, die Zahlung binnen
24 Stunden uud weun selbige nicht geleistet wird, ohne Berücksichtigungder etwa
eingebrachten Einwenduugeu die Exccutiou bis zur Sicherstelluug (welche sich sogar
bis zum vorsichtsweisen Arrest erstrecken kann) bewilligt werden muß. Allein auch
hierbei muß man bedauern, daß vom böhmischen WechselgerichtAlles geschehen
ist, um dem redlichen Gläubiger bei Verfolgung seiner Rechte so viele Hindernisse
als möglich in den Weg zn legen. Nicht nur daß nur einmal in der Woche
Sitzung gehalteu wird, so muß auch nach einer neuern, angeblich zur Beseitigung
der bei Fallimenten üblichen Klagen und Exccutioueu aus fiugirteu Forderungen,
eine Klage, wenn selbige noch so dringend ist, wenigstens einen Tag vor der
Sitzungan gebracht werden um bei derselben ihre Erledigung zu finden, widrigenfalls
solche erst bei der nächsten Sitzung d. h> am 9. Tage vorgetragen werden kauu.
Dasselbe ist auch bei der angesuchteu Execution der Fall, da das diesfällige Gesuch
gleichfalls erst bei der nächsten Sitzung, nämlich in acht Tagen, seine Erledi¬
gung findet.

Die Folgen dieser ganz willkürlichenuud gesetzwidrigen Manipulation wurden
gleich anfangs von jedem Unbefangenen voraus geseheu. Während sich nämlich
jeder redliche Gläubiger einem solchen ihm zum offenbaren Nachtheile gereichenden,
besonders in der ganz unbegreifliche» Sparsamkeit mit den Sitzungen gegründeten
Uufuge fügen muß, schließt nunmehr der Fallite mit einem seiner Freunde oder
Verwandten bei irgend einer anderen Behörde einen Vergleich ab, mit welchem
er gleich am Tage nach dem Abschlüsse sein ganzes Vermögen in Beschlag nehmen
läßt und vor seinem redlichen Gläubiger sicherzustellen weiß, so daß dieser in Folge
der eben angeführten Verhältnisse jeder möglichen Deckung seiner Forderung beraubt
wird. Früher konute iu dringenden Fällen auf die Erledigung von Klagen und
Executionen anßer der Sitzung oder wie mau es uauute „per rollnm" gedrungen
werden, wobei der redliche Gläubiger gegen den singirten wenigstens nicht offen¬
bar zurückgesetzt wurde; das böhmische Wechselgericht fand sich jedoch bewogen,
ihm ans nicht bekannten Gründen diese Wohlthat zn entziehen.

Hat man übrigens beim böhmischen Wechselgerichte die den förmlichen Wechseln
eingeräumte schnellere Erledigung der Klage und des Pfändnngsgesnchs genossen,
so begiunt ein benahe eben so träges Verfahren, als man eö sonst bei irgend einer
andern Erichtsbehörde nur immer erfahren kann, — ein Verfahren, das in meh-
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rern andern Provinzen Oesterreichs und insbesondere in Wien, wo doch dieselben
Gesetze bestehen, keineswegs stattfindet

Daß an diesen Verzögerungen die den Verhandlungen beigezogenen Beisitzer
ans dem HandclSstande schuldlos sind, ist gewiß eben so ausgemacht, als die
vorgeschützteNeberhäufuug mit Arbeit bei den dem Wechselgerichtezugetheilten
Räthen zuverlässig ganz ungegründet ist; denn wenn auch diese Herren eine große
Anzahl von Nummern auszuweisen wissen, so kann man sich leicht überzeugen,
daß die Hälfte hiervon, z. B. eingeforderte und eingelangte Taxbeträge von aus¬
wärtigen Gerichten, eingelangte und betriebene Empsaugscheiue,eigentlich gar'keine
Nnmmer erhalte» sollten, uud daß vou der andern Hälfte kaum ein Vierthcil
durch den Referenten selbst, sondern blos durch ein äußerst zahlreiches und über¬
dies meistens uubesoldetes Personale bearbeitet wird. Wäre endlich die Ausflucht
der Ueberhäufung mit Arbeit auch wirklich gegründet, so wäre es hier nm so
mehr eine Pflicht des Gerichtes für ein zahlreicheres Personale zu sorgen, als
gerade das Wechsclgerichtein so enormes Einkommen an Taxen genießt, daß damit
ein dreifach stärkeres Personale erhalten werden könnte und immer noch ein nicht
unbedeutendes Einkommen erübrigt würde.

Was das mündliche Verfahren betrifft, welches für gewisse Rechtssachen bewil¬
ligt ist, so liefert anch dieses so wie es gepflogen wird, leider kein entsprechendes
Resultat, da es bei seiner gegenwärtigeil Einrichtung sowohl den Parteien und
deren Advocaten, als auch den Gerichten selbst äußerst lästig sein mnß, nnd
daher bei wichtigerenGegenständen jedes Mal umgangen wird, und dem schriftlichen
Verfahren weichen mnß.

Sind nun in Böhmen sämmtliche Satzschriften eines Prozesses (deren jeder
Partei zwei und mit der dem eigenen Ermessen der Parteien überlassenensogenannten
Schluß- nnd Gegenschlnßschrift,deren drei zugestanden sind) erstattet und wird dann
zur Jnrotnlirnng eine Tagsahrt (welche gleichfalls wieder erstreckt werden kann!)
angeordnet, so hat man in der Regel drei bis vier Monate und noch länger ans
das Urtheil zu wartcu, gegen welches dann wieder die Appellation angemeldet,
zur Einbringung der Beschwerden Fristen angesucht werden können und worauf
man dauu, nachdem der Gegner seine Einrede erstattet hat, wieder l!— 10
Monate lang ein weiteres Urtheil zu erwarten hat, wider welches dann wieder,
wenn dadurch das Urtheil erster Instanz abgeändert wurde, die sogenannte Revi¬
sion an die oberste Jnstizstelle in Wien ergriffen werden kann, wo dann eben
so wie bei der Appellation verfahren wird.

Ist nun ein Urtheil endlich rechtskräftig, so wird die Forderung entweder
unbedingt zuerkauut, oder es wird auf eineu erst uoch herzustellenden Beweis,

*) In Wien, Trieft, Klagenfurt sind die Wechselgerichte aber auch landesfürstlich, wäh¬
rend sie in Prag, Brünn, Lemberg Communalbehördensind. Man hat den Communen ihre
wichtigsten und vernünftigsten Freiheiten genommen und nur die lästigste hat man ihnen ge¬
lassen ; die Patrimonialgerichtsvaxkeit. D- Red.
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als z. B. durch Zeugen, Kunstverständige, erkannt, in welcheul Falle das Gesetz
abermals so viel Gelegenheit zu Kniffen und (Manen jeder Art darbietet, um
durch das Beweisversahren für sich allein das Endurtheil ein bis zwei Jahre auf-
zuhalteu. — Ist endlich anch dieses beendigt und daö Urtheil demnach execu-
tivnsfähig geworden, so beginnt eiue neue Reihe von Verzögerungen, welche den
redlicheil Gläubiger zur Verzweiflung bringen können, ohne daß ihm das Gesetz
anch nur den schwächsten Anhaltepunkt gewähren würde, sowohl den ClMnen sei¬
nes Schuldners als auch der uuverautmortlichen Verzögerung der Gerichte vorbeu¬
gen zn köuuen. Wir wollen uus hier auf die üblichste Executiousweise, «ämlich
die Pfändung des beweglichenVermögens des Schuldners, beschränken und hier¬
bei blos vorausschicken, daß die Erledigung eines jeden Executivusgesuches für
sich allein, gleich allen übrigen Eingaben, gleichfalls wieder einen Zeitraum von
.'! — 5 Wochen iu Anspruch nimmt.

Ist nnn die Pfändung endlich bewilligt, so kann man sich in der Regel daraus
verlassen, daß 1) der zu exequireude Schuldner von dem ihn drohenden Vorgange
vorher unterrichtet ist, und sich demnach auf solchen gehörig vorbereiten und was
lhm beliebte beseitigen kaun. 2) Daß sich der mit der Vornahme der Pfändung
beauftragte Gerichtsdiener in der Regel so lange nicht finden läßt vdcr andere
augeblich uoch driugendere Geschäfte vorschützt, bis mau sich bei ihm ans eine
reelle Weise zu iusinniren gewußt hat.

Die Erledigung der vorgenommenenPfändung und die Ausfertigung des auf¬
genommenen Inventars bedürfen abermals eines Zeitraums von zwei bis drei
Monaten, worauf mau denu endlich iu die Lage versetzt wird den zweiten Exccu-
livnsgrad, nämlich die Abschätzung des gepfändeten Gutes ansuchen zu köuueu,
worüber danu zur Vornahme eine Commissionangeordnet wird, von welcher das eine
Mal die Schätzleutc, das audere Mal allenfalls sogar der Gerichtsdiener ausbleibe»,
so daß für den Schuldner abermals drei bis vier Mouate Zeit gewonnen werden.

Ist endlich diese Abschätzung erledigt und die Abschrift des hierüber aufge¬
nommenen Protokolls den Parteien zugestellt, so weist dieses natürlich entweder
^ui znr Deckung der exegnirten Forderung hinreichendes Vermögen aus (was je¬
doch unter hundert Fällen nicht ein Mal vorkommt) oder die Forderung stellt sich
als nicht gedeckt dar.

Im ersten Falle hat der Gläubiger die exccutive Feilbietung der gepfändeten
Effecten seines Schuldners, wozu auf eiuen Zeitraum vou drei bis vier Monaten
hin drei Tagfahrtcn augeordnet werden , später dauu die gerichtliche Berechnung
des gelösten Geldbetrags, dauu dessen Eiuautwortuug uud endlich die Ausfolguug
5» erwirken, welches letztere ihm vor einem bis iz Jahren nicht gelingen wird.
Im zweiten Falle dagegen steht eS keineswegs dem Gläubiger etwa frei, uumittel-^
bar die Personal-Execution gegen seinen Schuldner einzuleiten, sondern er muß
erst bei Gericht die Bitte stellen, daß diesem unter Androhung des Arrestes auf-
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getragen werde, irgend ein Vermögen zur Deckung seines Gläubigers namhaft zu
machen, worauf dieser jedesmal irgend eine entweder nie bestandene oder längst
uneinbringliche Forderung angibt, worüber dann erst wieder bei eignen Tagfahrten
verhandelt, gegen das Erkenntniß abermals sowie gegen den Güternamhaftmachnngs-
Auftrag selbst recurrirt, und durch alle diese Vorgänge bis zur Erwirkung des
Personal-Arrestes gleichfalls ein Zeitraum von wenigstens einem vollen Jahre ge¬
wonnen werden kann.

Hat man es endlich bis zur Erwirknng des Personalarrestes gebracht, so lehrt
die Erfahrung, daß solcher bei der hier üblichen Weise, wo ein Krankenzeugniß
des stets bereitwilligen Arztes (Physikus) hinreicht um deu freieu Ansgang zu
erwirken, wo ferner die sämmtlichen Schuld-Arrestanten in ihrer Haft ganz brüder¬
lich in Saus und Braus leben und sich durchaus keinen Genuß zn versagen brau¬
chen, während ihre Gläubiger den zn ihrem nothwendigen Unterhalt erforder¬
lichen Betrag auslegen müssen, — besonders da die ganze Arrestzeit auf ein Jahr
beschränkt ist, — durchaus kein günstiges Resultat liefert.

Was endlich das Concurs-Verfahren betrifft, welches nicht leicht langwieriger
sein könnte, so konnte solches bisher insbesondere aus dem Grunde, weil die Un¬
tersuchung des Cridatars einem einzelnen Gerichtöbeamten ohne alle Controle über¬
lassen war, durchaus kciu günstiges Resultat liefern und wenn wir gleich hoffen,
daß es hierin in Folge eines diesfalls erschienenen scheinbar sehr strengen Gesetzes
etwas besser werden dürfte, so müssen wir jedoch hierbei drei wesentliche, den be¬
absichtigten Zweck größtentheils vereitelnde Mängel hervorheben, daß es nämlich
-t) dem bloßen Ermessen des Nichters überlassen sei, ob er den Cridatar arretiren
wolle oder nicht, I>) daß dem Nichter kein Termin zn dieser Entscheidung und zur
Beendigung der Untersuchung festgesetzt ist, wo wir mit Recht befürchten zu müssen
glauben, daß es bei unseren nicht landesfürstlichcn Gerichtsstcllen so ziemlich beim
Alten verbleiben werde, nnd <-) daß es dem Gläubiger uicht möglich gemacht
wurde, gegen seinen Schuldner die Eröffnung des Concurses früher, als vor Ver¬
lauf von mehreren Jahren zu erwirken.

Dies ist nnn der Zustand der Justiz in der Hauptstadt Böhmens und man
kann überzeugt sein, daß solche bei den Magistraten und Patrimonialgerichten deS
flachen Landes, mit wenig Ausnahme, noch weit schlechter sei, und daß da mitunter
eine gräuliche Justiz geübt werde.

Nicht allein daß hier hänstg Fälle vorkommen, daß Nichter und Advocat
eine und dieselbe Person sind, daß insbesondere bei den Landmagistrateu
dessen Personale für die Parteien die bei der eigenen Stelle anhängigen
Prozesse bearbeiten und für sie die Verlassenschaftenabhandeln, so ist oben¬
drein die, einzelnen Jnstiziären*) ertheilte Befugnis; zur Advocatur die Quelle so

Für den nichtösterreichischen Leser müssen wir bemerken, daß die „Iustiziäre" entlassene
Patrimonialrichter sind, welchen die Regierung, um sie nicht brotlos zu lassen, die Advocatur
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zahlloser Ungerechtigkeiten,daß man nicht genug staunen kann, wie ein solcher Zu¬
stand je iu einem civilisirten Staate entstehen, oder sich gar bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkte erhalten konnte.

Während der Justiziarius eines Patrimonialgerichtes einen Prozeß bei dem
eines zweiten derartigen Gerichtes zu verhandeln hat, erscheint dagegen der Justi¬
ziarius dieses Gerichtes bei seinem eigenen als Parteienvertreter, und es ist dann
gewiß anzunehmen, daß gegenseitige Gefälligkeiten die nothwendigen Folgen eines
solchen Verhältnisses sein müssen und daß insbesondere eine von einem dieser
Herren dem andern übertragene fette Curatel ihre Früchte tragen müsse.

Von dieser bedauernswerthen, aber getreuen Skizze unseres gerichtlichen
Verfahrens macht das im Jahre 1846 über Klagen, bei welchen es sich um nicht
mehr als 200 Fl. handelt, eingeführte summarische Verfahren in so fern eine
Ausnahme, als der ganze Prozeß bis zum Urtheile in der Regel bei einer und
derselben Tagsatzung beendigt werdeu soll, während dagegen von der Urtheilöschö-
Pfung angefangen ähnliche Verzögerungen, wie solche eben geschildert wurden, ein¬
treten. Demungeachtet sehen wir uns verpflichtet der Staatsverwaltung für diese»,
wenn gleich nur geringen Fortschritt unserm Dank zu sagen. Nur hätten wir gewünscht,
daß man bei Erlassung jenes Gesetzes nicht eine wesentliche Hauptsache übersehen hätte,
die (bcsouders bei sogenannten Bettelprozessen) so sehr drückendenGerichtskosten,
welche ohne Berücksichtigungdes Gegenstandes, um welchen es sich handelt, sich
immer ganz gleich bleiben und wenn gleich nicht bei den laudesfürstlichen Stellen,
so doch bei den übrigen und insbesondere den Magistraten der Hauptstädte unge¬
mein drückend sind. Nach der einfachstenLogik läßt sich schließen, daß Jemand
der um Tausende«prozesstrt, billiger Weise mehr zahlen kann als der, welcher
blos einzelne Gulden einzutreiben hat. Aber leider offenbart sich hierin derselbe
Geist, welcher bei dem neueu Stempelgesetze den Reichen im Verhältnisse gegen
den Bedürftigen aus die auffallendste Weise begünstigt, Obendrein wird die Staats-
regierung auf die widerrechtlichste Weise eines Einkommens von Millionen beraubt,
indem man die Taxen bei sämmtlichenlandesfürstlicheuStellen ganz aufhob, wäh¬
rend man sie bei den Magistraten und Patrimonial-Gerichten beibehielt; bei er¬
steren ward zwar ein etwas höherer Stempel eingeführt, diese wurden jedoch dnrch
die bei letzteren üblichen Taxen bei Weitem überwogen, während doch bei diesen
und keineswegs bei den ersteren der ärmere Theil der Staatsbürger sein Recht zn
suchen hat.

Man würde sehr irren, wenn man deshalb annehmen wollte, daß,in den
höhern Sphären der österreichischen Negierung dieser den Reichen auf Kosten des

auf dem Lande gestattet hat. Doch hat man sich überzeugt, daß diese Individuen aus Viel¬
sachen Gründen die Geißel der Prozcsjführcn'oensind. Sie werden deshalb in neuerer Zeit
allenthalben durch Landadvocciten ersetzt und sterben allmälig aus. D. Red.
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Armen begünstigende Geist herrsche, oder daß ähnliche Maßregeln von den Reichen
auch nur gewünscht und veranlaßt, oder auch nur mit Dank angenommen werden.
Vielmehr siud die so auffallend den Reichen begünstigendenNormen des Stempelpa¬
tentes in allen Kreisen der Besitzenden mit Indignation aufgenommen worden,
wie dieses die Verhandlungen und Anträge mehrerer Provinziallandtage unwider¬
legbar beweisen. Der Gruud dieser wahrhaft unbegreiflichenVerirrnng der Staats¬
verwaltung liegt einzig und allein in der unglücklichenWahl der Individuen, de¬
nen mau zuweilen die Bearbeitung so wichtiger Gesetze überträgt und welche in
ihrer unbegrenzten Servilität gegen den hohen Adel nicht weit genug gehen zu
müssen glaubeu, und bei ihrer eignen Beschränktheit nicht einsehen, daß sie sich
durch ein ähnliches Benehmen nicht allein dem Hasse nud der Verachtung der
minder bemittelten Staatsbürger, souderu in einem gleich hohen Grade auch dem
der Reichen selbst aussetzen. Da durch ähnliche Maßregeln die Negierung ganz
unbezweifelt in der Anhänglichkeit ihrer Untergebenen nicht gewinnt, an Einkommen
aber mehrere Millionen verliert, so läßt sich durchaus nicht begreifen, wie solche
Individuen statt einer wohlverdienten Beseitigung für ihre augeblichen Verdienste
noch belohnt und ausgezeichnet werden können.
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